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Werkstattberichte der Ombudsstelle für Studierende:
Neben der Betreuung von individuellen Problemfällen an Universitäten und Hochschulen gehört auch 
der institutionalisierte Dialog mit den Entscheidungsträgerinnen und -trägern sowie Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern der Institutionen vor Ort zu den Hauptaufgaben der Ombudsstelle für Studierende.

Dazu gibt es pro Kalenderjahr innerhalb des Jahresprogrammes der Ombudsstelle für Studierende mehre-
re Spezialveranstaltungen, die sowohl generellen Arbeitsbereichen als auch Sonderthemen gewidmet sind.
Ab dem Studienjahr 2008/2009 gab die Studierendenanwaltschaft, die Vorgängereinrichtung der Ombudsstelle für Studie-
rende, in diesem Zusammenhang als neues Informationsmedium die sogenannten Werkstattberichte über die Erfahrungen aus der 
Alltagsarbeit und aus den Kontakten mit Studierenden heraus. Darin wurden Präsentationen und Ergebnisse der einschlägigen 
Tagungen der Studierendenanwaltschaft auch einem größeren Interessentinnen- und Interessentenkreis zur Verfügung gestellt. 

Die bisher erschienenen Hefte behandelten „Studierendenanwaltschaft-Jahrestagung Preßburg 4. und 5. März 2008“, 
„Studieren mit Behinderung“, „Brauchen (Studierende an) Fachhochschulen einen Ombudsmann?“, „Bologna nach dem Fei-
ern: Qualität, Autonomie, Mobilität in der Praxis“, „Der dritte Zyklus der „Bologna“-Studienarchitektur im österreichischen 
Hochschulsystem: Praxisbeispiele, Problemfelder“, „Ist hier/da/dort jemand? Vorschlags- und Verbesserungsmanagement 
an österreichischen Hochschulen: Was es Studierenden und Hochschulen bringen kann“, „Curriculum für Lehrveranstaltun-
gen zur „Guten Wissenschaftlichen Praxis“ sowie „Mediation an Hochschulen: Ein Konfliktvermittlungs-Instrument auch für 
Studierende und Jungforscherinnen und -forscher“, „Hochschulen als Objekte medialer Begierden: Über Do’s und Dont’s in 
der Berichterstattung zu Themen rund ums Studium“, „Brauchen (Studierende an) Privatuniversitäten einen Ombudsmann 
– Als ein Teil der Qualitätssicherung?“ und „Studierende in Ausnahmesituationen und ihre Anliegen: Alltags-Erfahrungen 
und Lösungswege“, „PLAGE: PLAGIAT! Wie erkennen? Wie vermeiden? Wie bekämpfen?“, „Hochschulen für die zwei-
te Lebenshälfte: Neue Herausforderungen“, „Zur Situation internationaler Studierender in Österreich: Studieninformati-
on, Zulassung, Einreise, Spreiche, Kultur, Studium, Arbeiten, Niederlassung“, „Diskriminierung an Hochschulen: Alter, Behin-
derung, Bekenntnis, Geburt, Geschlecht, Klasse, Rasse, sexuelle Orientierung, Stand“, Über bestehende und zukünftige 
Rechtsverhältnisse Studierende - Hochschulinstitutionen an Fachhochschulenund Privatuniversitäten, Konfliktmanagement und 
Qualitätssicherung durch Ombudsstellen (für Studierende und zur Wahrung der Guten wissenschaftlichen Praxis) an ös-
terreichischen Hochschulen: Erfahrungsberichte und Zukunftsperspektiven“, Universitäten vor dem Kadi? Erste Erfahrungen 
mit dem Bundesverwaltungsgericht als neue Rechtsmittelinstanz an öffentlichen Universitäten“, „Studieren ohne Grenzen 
International erfolgreich studieren, welche Barrieren sind zu überwinden, um (erfolgreich) im Ausland zu studieren: Aktuelle 
Entwicklungen“, „Behinderung, Diversität, Inklusion: Wegmarken für den österreichischen Hochschulraum“, Studieren ohne 
Grenzen: International erfolgreich studieren. Welche Barrieren sind zu überwinden, um (erfolgreich) im Ausland zu studie-
ren?,  Fremdsprachiges Lehren, Lernen & Forschen: Gesetzliche Rahmenbedingungen, strategische und didaktische Aspekte 
, Aufnahme- und Zulassungsverfahren im österreichischen Hochschulraum: Quo vadis?“, „Gemeinsame Jahrestagung des 
österreichischen und des deutschen Hochschulombudsnetzwerkes: Nachbarschaftliche Kooperation im europäischen Hoch-
schulraum Nachbarschaftliche Kooperation im europäischen Hochschulraum“ und „Ausländische Durchführungsstandorte 
von österreichischen Privatuniversitäten: Cui bono? Erste Erfahrungen“, „Sexualität(en) und Geschlechtsidentität(en) im ös-
terreichischen Hochschulraum: Zwischen Alltag und Tabu“, „Anerkennungen - Durchlässigkeit Studienrechtliche Gegensätze! 
Wie Behandeln?“, Qualitätsmanagement im österreichischen Hochschulraum: (Lehr) Beispiele zur Syntegration“, „Phänomen 
´Fälschungen´ im Hochschulalltag: Wie erkennen? Wie damit umgehen?“, „Bedrohungsmanagement an und für Hochschulen: 
Bestandsaufnahme, Erfahrungen, Strategien“
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Programm
Wirkmächtige Hochschul(amts)sprache: 

Mündige Studierende?  Dialog!

9:30 Uhr bis16:00 Uhr
Universität für Bodenkultur Wien

9:30h Registrierung, informelles Zusammenkommen
Begrüßungsgetränke

10:00h Begrüßungen und Eröffnung
Moderation des Vormittags: Mag. Holger Heller, MBA und Dr. Josef Leidenfrost, MA
Grußadresse SC Mag. Elmar Pichl, Leiter der Sektion IV im BMBWF

10:05h
Videos: Studierende

anschließend „Check-in“
Impulse Teil 1
Mag.a Inge Farcher - Leiterin Kommunikation Steiermark, Amt der steiermärkischen Landesregierung 
Graz „Verständliche Steiermark“: Wie ein Amt verständlich kommuniziert

Hon.-Prof. Prof. (FH) Mag. Dr. Werner Hauser - Honorarprofessor an der Alpen-Adria-Universität 
Klagenfurt, Fachbereichskoordinator Recht an der FH JOANNEUM GmbH „Deine Rede sei ja, ja oder 
nein, nein. Von der Komplexität der ,Regelgebung und -lebung‘ am Beispiel des FH-Bereiches“

Mag. Michael Gruber, Mitarbeiter im Referat IV/9b im BMBWF„Vom Begutachtungsverfahren zum 
Gesetzestext: Wahrnehmungen aus der Praxis und mögliche Einflussmaßnahmen“

Impulse Teil 2
Dr.iur.Bernhard Sebl, LL.M.,MBA - Leiter der Studien- und Prüfungsabteilung der Universität Graz /  
Mag. Dr. Harald Lothaller - Direktor des Studiencenters der Kunstuniversität Graz „Herzeigbeispiele 
von (verständlicher) „Hochschulsprache“ für Studieninteressierte und Studierende“

Desmond Grossmann, Erster stellvertretender Vorsitzender der der Österreichischen Hochschülerin-
nen- und Hochschülerschaft, Wien “Studierendeninformationen online: Kommt der Inhalt bei den Stu-
dierenden an?“

Video: Rektor Univ.-Prof. Dr. Oliver Vitouch –geschäftsführender Präsident der 
Universitätenkonferenz

anschließend Zwischenresümee
anschließend Mittagspause

13:30h Open Space
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind eingeladen, interaktiv in Form eines OPEN SPACE an der 
Weiterentwicklung des Dialoges zwischen Hochschulen und Studierenden anhand konkreter Beispiele 
zu arbeiten. 

15:30h Plenum und Berichte aus den Miniworkshops & Zukunftsempfehlungen
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Elmar Pichl
„Wirkmächtige Amtssprache“ – 

Hochschul(-amts-)sprache verständlicher machen - 
Fachtagung zur Rechtssprache und zum hochschulischen 

Soziolekt in Österreich

Juristinnen und Juristen kennen das Problem. Gesetze müssen so allgemein verfasst wer-
den, dass sie auf möglichst viele ähnlich gelagerte Lebenssachverhalte anwendbar sind. Zu-
gleich besteht das Erfordernis, konkret genug zu sein, damit man die Norm auch tatsächlich 
– wie vom Gesetzgeber intendiert – anwenden kann. Berücksichtigt man, dass die Menschen, 
die von einer Regelung betroffen sind, oft keine Juristinnen und Juristen sind, es also nicht er-
wartet werden kann, dass sie der Rechtssprache kundig sind, wird es wirklich kompliziert. 

Was ganz allgemein für die Verwaltung gilt, trifft umso mehr auf die Hochschulverwaltung zu, die sich vor-
rangig an junge Menschen, an Studieninteressierte und Studierende richtet. Aufgabe der Hochschulen und 
ihrer Verwaltung ist es, Rahmenbedingungen zu schaffen, die zügiges, erfolgreiches Studieren und Forschen 
ermöglicht. Dazu zählt auch umfassend und in einer Form zu informieren, die tatsächlich verständlich ist. 

Wie sollen andernfalls Studieninteressierte herausfinden, für welches Studium sie besonders geeignet 
sind, wenn sie nicht verstehen, welche Voraussetzungen dafür mitzubringen sind? Wie sollen Studie-
rende sich für den zweiten Antritt entsprechend vorbereiten, wenn ihnen nicht verständlich gemacht 
wird, weshalb sie die Prüfung beim ersten Mal nicht bestanden haben? Werte Tagungsgäste, kann 
jede/r von Ihnen in einfachen Worten erklären, was ein monokratisches, studienrechtliches Organ ist?

Wie man sperrige Amtssprache verständlich machen kann, hat beispielsweise das Land Steiermark 
mit seinem Projekt „Verständliche Steiermark“ vorgezeigt. Deshalb bin ich sehr dankbar, dass die 
heutige Tagung von der Ombudsstelle für Studierende gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern 
des Landes Steiermark veranstaltet werden. Mein Dank gilt dabei besonders der zuständigen Projekt-
leiterin und Leiterin der Landeskommunikation, Frau Inge Farcher, aber auch den Vertreterinnen und 
Vertretern jener Steirischen Hochschulen, die heute ihre Best-Practice-Beispiele präsentieren werden. 
Es freut mich auch, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hochschulsektion unseres Hauses ihre 
Expertise in den einschlägigen Bereichen Recht und Kommunikation dabei einfließen lassen können.

Und natürlich sei der Ombudsstelle für Studierende und Ihnen allen, die heute gekommen sind, be-
sonders gedankt. Es zeigt, was für einen wichtigen Stellenwert das Thema „Hochschul(-amts-)spra-
che verständlicher machen“ hat. Hochschulen sind heute nämlich nicht nur Bildungs-, Wissens- und 
Forschungs-, sondern auch Serviceeinrichtungen. Das macht ihre Sprache vielleicht weniger wir-
kungsmächtig, als dass früher der Fall war, dafür aber – wie ich glaube – umso wirkungsvoller. 
Ein monokratisches, studienrechtliches Organ ist übrigens jene Stelle, die an einer Universität stu-
dienrechtliche Angelegenheiten vollzieht – also etwa Zeugnisse oder Bescheide über die Aner-
kennung von Prüfungen oder über die Verleihung akademischer Grade an Absolventinnen und 
Absolventen ausstellt. Sie werden an den jeweiligen Universitäten unterschiedlich bezeichnet. 

An der Medizinischen Universität Graz ist das der „Dekan für studienrechtliche Angelegenheiten“, 
an der Universität Graz der „Studiendirektor“ und an der Universität Wien der „Studienpräses“. 
Ich wünsche Ihnen allen eine interessante Tagung mit vielen Erkenntnissen für Ihre tägliche Arbeit.
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Inge Farcher
„Verständliche Steiermark“: Wie ein Amt verständlich kommuniziert

Inge Farcher
Projektleitung
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Warum?
Wer?
Was?

Wann?
Wie?

Jury-Sitzung
Viel verständlicher
Eher verständlich
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Alltagssprache
statt Amtssprache

75% viel verständlicher
11 % eher verständlich

Aufzählungen
bringen Klarheit

71% viel verständlicher
12 % eher verständlich
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Ausschreiben
ist verständlicher

66% viel verständlicher
19 % eher verständlich

Wie geht es
weiter?
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Mag.a Inge Farcher
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Landesinitiative „Verständliche Steiermark“

Warum ? Wer ? Was ? Wann ? Wie ?

• Warum ?
Weil es wirklich funktioniert! Weil beide Seiten gewinnen können: Die Bürgerinnen und Bürger und 
die Landesverwaltung. Weil wir einander verstehen wollen!
Vorgemacht haben es uns die Städte Linz, Wien, Innsbruck und Graz – wir sind allerdings das 
erste Bundesland, das so eine landesweite abteilungs- und behördenübergreifende Initiative 
gestartet hat.
Und was haben wir davon – was bringt es der Landesverwaltung? Auf jeden Fall weniger Ärger, 
weniger Nachfragen und Beschwerden, das zeigen alle Erfahrungsberichte aus den Städten, die 
sich auch auf diesen Weg begeben haben. 

• Wer? 
Projektauftraggeber ist der Landesamtsdirektor, Projekteignerin seine Stellvertreterin Brigitte 
Scherz-Schaar. Die Landespolitik hat das Projekt von Anfang an unterstützt.
Beigetragen haben alle Abteilungen und Bezirkshauptmannschaften, insbesondere jene rund 35 
Kolleginnen und Kollegen, die von ihren Dienststellen für die Arbeitsgruppen nominiert wurden. 
Und ich bin die, die so lange lästig war, bis das Projekt begonnen wurde. Zur Strafe musste ich 
dann die Projektleitung übernehmen.

• Was?
Die Arbeitsgruppen haben die von den Abteilungen und BHs eingereichten Briefe, Infoblätter und 
Bescheide und Gesprächssituationen unter die Lupe genommen, diskutiert und überarbeitet.
Die Ideen und Tipps und überarbeiteten Beispiele die daraus entstanden sind, wurden vom Re-
daktionsteam – AG-Leitungen und Landeskommunikation – überarbeitet und bilden die Grundla-
ge des Intranet-Auftritts der „Verständlichen Steiermark“ mit Musterbriefen und Vorlagen. 

• Wann?
Die Idee zu diesem Projekt ist schon sehr sehr lange in meinem Kopf, seit die Stadt Wien 2004 
„Wien spricht anders“ vorstellte. Dann kam die Verwaltungsreform, während der in der Verwal-
tung kein Stein am anderen blieb. In dieser Phase war an einen Projektstart nicht zu denken. 
Wirklich gestartet ist das Projekt im April 2017, da wurden bereits die AL und BH-Leute infor-
miert und bei „Miteinander im Dialog“ vorgestellt. Danach folgten im Mai die Nominierungen 
und die Einteilung in die Arbeitsgruppen, die Schulungen im Juni und die Entscheidung welche 
Schriftstücke überarbeitet werden. Von Juli bis Ende Oktober arbeiteten die AGs selbstständig, 
im November gab es die abschließenden Sitzungen. Bis Ende März 2018 wurde der Leitfaden, 
sprich Intranet-Auftritt erstellt und dann intern kommuniziert.

 
• Wie ? 
Die nominierten Kolleginnen und Kollegen wurden zuerst in einem eintägigen Workshop geschult 
und erhielten noch bei einer Kick-off Veranstaltung sowie beim abschließenden Arbeitsgruppen-
Treffen Hilfestellung von den externen Expertinnen, die auch schon Wien und Innsbruck begleitet 
haben. Dazwischen waren die Arbeitsgruppen auf sich alleine gestellt, sie konnten natürlich bei 
Problemen jederzeit an mich oder die Wording Expertinnen wenden. 
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Auch für die AG-Mitglieder war es spannend, landesweit sowie abteilungs- und behördenüber-
greifend zusammenzuarbeiten. Niemand durfte die eigenen Texte bearbeiten, so erlebte jedes 
Arbeitsgruppenmitglied wie schwierig es ist, die Inhalte von völlig fremden Sachgebieten schnell zu 
erfassen, bzw. die Texte so umzuschreiben, dass dies möglich wurde. 

Dadurch wurden aus den AG-Mitgliedern „Betroffene“, die selbst Verständnisschwierigkeiten hat-
ten. Ihnen wurde vor Augen geführt, wie sich die Empfängerinnen unklarer Schreiben fühlen müssen. 
Dadurch wurde ein nachhaltiger Lernprozess erzielt und aus den AG-Mitgliedern „BotschafterIn-
nen“ der Verständlichen Steiermark. 

• Video: Statements der AG-Mitglieder 

• Ergebnisse der Jury-Sitzung

Im Mai 18 - BürgerInnen-Jury. 100 Bürgerinnen und Bürger haben bewertet, ob wir einerseits auf 
die richtigen Prinzipien setzen und andererseits ob die überarbeiteten Texte verständlicher sind, 
als die Originaltexte. Generell die Beispiele mit „viel verständlicher“ beziehungsweise „eher ver-
ständlich“ bewertet. 

Top 3-Ergebnisse: 
• „Alltagssprache statt Amtsprache“: 75 Prozent fanden die neue Version viel verständlicher, 11 

Prozent eher verständlich 
• „Aufzählungen bringen Klarheit“: 71 Prozent viel  verständlicher und 12 Prozent eher verständ-

lich
• „Ausschreiben ist verständlicher“: 66 Prozent viel verständlicher beziehungsweise 19 Prozent 

eher verständlich

• Video ORF BürgerInnen-Jury
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Werner Hauser
Deine Rede sei ja, ja oder nein, nein. 

Von der Komplexität der ,Regelgebung und -lebung‘ 
am Beispiel des FH-Bereiches 

Deine Rede sei ja, ja oder nein, nein. 

Von der Komplexität der „Regelgebung und -lebung“ am 
Beispiel des FH-Bereiches

Vortrag im Rahmen der Veranstaltung

„Wirkmächtige (Hochschul)(amts)sprache :
Mündige Studierende?

→ Dialog!“

am 21.10.2019

Werner Hauser

Deine Rede sei ja, ja oder nein, nein. 

1. 
(Deutsche) Sprache – schwere Sprache: Ein 
Praxisbeispiel aus der wirklichen Welt 

ACHTUNG KINDER
LANGSAM FAHREN

Bedeutungsgehalte?

Hon.-Prof. Prof. (FH) Mag. Dr. Werner Hauser



Ombudsstelle für Studierende - Werkstattbericht 32

26

Deine Rede sei ja, ja oder nein, nein. 

2.
Lösungsvarianten

 Gemeint: Schutzdimension für Kinder einfordern

 (mögliche) Subtexte: 
a. Warnung an die Kinder iSv „fahrt (doch) langsam, Ihr Kinder“
b. Warnung an die Autofahrer iSv „seid vorsichtig, hier leben 
gefährliche/rabiate Kinder“
c. Sonstiges (?!)

Hon.-Prof. Prof. (FH) Mag. Dr. Werner Hauser

Deine Rede sei ja, ja oder nein, nein. 

3.
(Mögliche) Lerneffekte

 Weniger (Text) kann (auch) „mehr“ werden.
 Wort(reihen)folge kann bedeutsam sein.
 Satzzeichen können sinnvoll sein.

 Ein 2. Versuch:
ACHTUNG!

Hier wohnen KINDER.
BITTE LANGSAM FAHREN!

Hon.-Prof. Prof. (FH) Mag. Dr. Werner Hauser



Ombudsstelle für Studierende - Werkstattbericht 32

27

Deine Rede sei ja, ja oder nein, nein. 

4. 
(Wesentliche) FH-Grundidee: Ein schlankes 
Gesetz

 Stammfassung/FHStG (BGBl 1993/340): 20 
Paragraphen

 Aktuelle Fassung (BGBl I 2018/31): 30 Paragraphen 

Hon.-Prof. Prof. (FH) Mag. Dr. Werner Hauser

Deine Rede sei ja, ja oder nein, nein. 

5.
… weniger (FHStG) wird mehr …

 FH-AkkVO (Stand: Juli 2019; Version 1.2): 19 (tw sehr lange)
Paragraphen

 Studien- und Prüfungsordnungen: idR ca 40-50 Paragraphen 
(Schätzung)

 Geschäftsordnungen der FH-Kollegien: idR 20-25 Paragraphen
(Schätzung)

 Ausbildungsverträge: idR 10-15 Seiten Paragraphen (Schätzung)
 Sonstige FH-interne Richtlinien, Verfahrensregelungen, Hausordnungen 

etc: idR 3.000-5.000 Seiten (Schätzung)

Hon.-Prof. Prof. (FH) Mag. Dr. Werner Hauser
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Deine Rede sei ja, ja oder nein, nein. 

6.
Dazu kommen (immer wieder) bei Gesetz und 
Verordnungen

 (häufige) Änderungen (Revisionen, Novellen),
 (tw) bloß wegen anlassbezogener Einzelfälle und
 (tw) unter Verwendung von anderslautender Diktion

sowie
 (tw) systematisch suboptimal gestaltet. 

Hon.-Prof. Prof. (FH) Mag. Dr. Werner Hauser

Deine Rede sei ja, ja oder nein, nein. 

7.
Ein erstes Beispiel
Wiederholung des Studienjahres - § 18 Abs 4 FHStG: „Die einmalige
Wiederholung eines Studienjahres in Folge einer negativ beurteilten kommissionellen
Prüfung ist möglich. Eine Wiederholung ist bei der Studiengangsleitung [StgL] zu
beantragen. Nicht bestandene Prüfungen und die entsprechenden Lehrveranstaltungen
sind im Zuge der Wiederholung des Studienjahres jedenfalls, bestandene Prüfungen und
die entsprechenden Lehrveranstaltungen nur, sofern es der Zweck des Studiums
erforderlich macht, zu wiederholen oder erneut zu besuchen.“

Fragen/Unklarheiten dazu:
 Unbedingtes Recht? (BMW; AQ Austria)
 Bedingtes Recht auf Basis einer Prognose-Entscheidung d StgL? (einhellige Lehre)
 OGH 10.7.2019, 4 Ob 93/19h (folgt – mit tw anderen Argumenten – der Lehre)
 Offen: Gilt § 18 Abs 4 FHStG auch für abschließende (BA- bzw MA-Prüfungen)?

Hon.-Prof. Prof. (FH) Mag. Dr. Werner Hauser
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Deine Rede sei ja, ja oder nein, nein. 

8.
Ein zweites Beispiel
Wer ist Leiter/in einer Fachhochschule?
§ 2 Abs 1 Z 2 lit f  Bildungsdokumentationsgesetz (BGBl I 2002/12 idF BGBl I 
2019/86): 
 [§ 2 Abs 1] „Im Sinne dieses Bundesgesetzes sind zu verstehen:“
 [Z 2] „unter Bildungseinrichtungen des Schul- und Erziehungswesens ferner: (…)“
 [lit f] „Fachhochschul-Studiengänge und Fachhochschulen gemäß Fachhochschul-Studiengesetz,

BGBl Nr 340/1993;“

§ 2 Abs 1 Z 5  Bildungsdokumentationsgesetz: 
 [§ 2 Abs 1] „Im Sinne dieses Bundesgesetzes sind zu verstehen:“
 [Z 5] „unter Leitern einer Bildungseinrichtung: (…) das für die Zulassung von Studierenden an den

in Z 2 genannten Bildungseinrichtungen zuständige Organ (…);“

§ 10 Abs 5 Z 4 iVm § 11 FHStG:
 Studiengangsleiter/in ist für die Studienzulassung („Aufnahme“) zuständig

Ergebnis:
 Ein/e Studiengangsleiter/in ist Leiter/in der Fachhochschule [?!]

Hon.-Prof. Prof. (FH) Mag. Dr. Werner Hauser

Deine Rede sei ja, ja oder nein, nein. 

9.
Ein kleiner Exkurs: Interpretationsregeln

Interpretation/generelle Normen (Gesetze, VO etc):
 Wortinterpretation
 Historische Interpretation
 Systematische Interpretation
 Teleologische Interpretation

Interpretation/individuelle Normen (Verträge etc) – § 914 ABGB:
 „Bei Auslegung von Verträgen ist nicht an dem buchstäblichen Sinne des Ausdrucks

zu haften, sondern die Absicht der Parteien zu erforschen und der Vertrag so zu
verstehen, wie es der Übung des redlichen Verkehrs entspricht.“

Hon.-Prof. Prof. (FH) Mag. Dr. Werner Hauser
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Deine Rede sei ja, ja oder nein, nein. 

10.
Ein „juristischer Leckerbissen der Sonderklasse“: 
Der FH-Ausbildungsvertrag (Teil 1)

FHStG hat nur drei Aspekte hoheitlich gestaltet (§ 10 Abs 3 Z 9 iVm
Abs 6 FHStG): 
 Verleihung/akademischer Grade
 Widerruf/akademischer Grade
 Nostrifizierung/ausländischer akademischer Grade

„Rest“ gesetzlich offen – Höchstgerichte: „Privatrecht gilt“; so zB
 VfGH 5.12.2013 VfSlg 19.823
 OGH 26.2.2014 Hre 155, N@HZ 2014, 110

Hon.-Prof. Prof. (FH) Mag. Dr. Werner Hauser

Deine Rede sei ja, ja oder nein, nein. 

11.
Ein „juristischer Leckerbissen der Sonderklasse“: 
Der FH-Ausbildungsvertrag (Teil 2)

Konsequenzen:
 FH-Ausbildungsvertrag ist privatrechtlicher Vertrag
 Keine Erwähnung im FHStG
 „Erinnerungsposten“ in § 15 Abs 13 und § 16 Abs 12 FH-AkkVO: „Die Fach-

hochschul-Einrichtung sieht eine Website vor, die leicht zugängliche und aktuelle
Informationen über ihre Leistungen zur Verfügung stellt. Diese umfassen jedenfalls
die Satzung, die Studienpläne inklusive der Studien- und Prüfungsordnungen, Muster
der schriftlichen Ausbildungsvereinbarungen und eine Darstellung des Qualitäts-
managements.“

 Viel Gestaltungsfreiraum für Erhalter
 Unterschiedlich(st)e Ausgestaltungen
 Restriktive OGH-(„Revisionszulassungs“-)Judikatur
 „Hoffnungsschimmer“ [?!]: Geltung des Konsumentenschutzgesetzes (KSchG)

Hon.-Prof. Prof. (FH) Mag. Dr. Werner Hauser
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Deine Rede sei ja, ja oder nein, nein. 

12.
Ein wünschenswerter Ausblick

Gesetz(e), Verordnung(en) klarer gestalten, indem ua
 iZm Rechtschutzdimension auf eine „ein-eindeutige“ Wortwahl geachtet wird

(und „Freilassungen“ vermieden werden);
 bei „Spielraumregelungen“ eine klare Bezeichnung der „Freibereiche“ erfolgt

und
 Begriffe (durchgehend) eine einheitliche Verwendung finden.

Zusätzlich sinnvoll:
 Muster für zentrale Themen durch BM anbieten (zB für Ausbildungsvertrag)
 Im Vorfeld dazu: professionellen Abstimmungsmechanismus etablieren

Hon.-Prof. Prof. (FH) Mag. Dr. Werner Hauser

Hon.-Prof. Prof. (FH) Mag. Dr. Werner Hauser
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Michael Gruber
Vom Begutachtungsverfahren zum Gesetzestext: 

Wahrnehmungen aus der Praxis und mögliche Einflussmaßnahmen 

bmbwf.gv.at

Wirkmächtige Hochschul(amts)sprache:
Vom Begutachtungsverfahren zum 
Gesetzestext: Wahrnehmungen aus der Praxis 
und mögliche Einflussmaßnahmen 

Michael Gruber
BMBWF IV/9
Wien, Oktober 2019

bmbwf.gv.at

Einbringung eines Gesetzesantrages

2

selbstständiger Antrag (durch Mitglieder des Nationalrates); 
z.B. „Initiativantrag“

Regierungsvorlage

Volksbegehren

Bundesrat bzw. 1/3 der Mitglieder des Bundesrates
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bmbwf.gv.at

3

Initiativantrag Regierungsvorlage

bmbwf.gv.at

„Vorgaben“ für die Erstellung

• Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz, 
Verfassungsdienst

• Legistische Richtlinien

• https://www.justiz.gv.at/home/verfassungsdienst/legistik~2c94848b60c16885016
0d54bdcef2912.de.html

4
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bmbwf.gv.at

Beispiele der Gestaltung I
Erlass und Rückerstattung des Studienbeitrages 

§ 92. (1) Der Studienbeitrag ist ordentlichen Studierenden insbesondere zu erlassen 
 1. für die Semester, in denen sie nachweislich Studien oder Praxiszeiten im Rahmen von 

transnationalen EU-, staatlichen oder universitären Mobilitätsprogrammen absolvieren werden; 
 2. für die Semester, in denen sie auf Grund verpflichtender Bestimmungen im Curriculum Studien 

im Ausland absolvieren werden; 
 3. wenn die von ihnen zuletzt besuchte ausländische postsekundäre Bildungseinrichtung mit der 

österreichischen Universität ein Partnerschaftsabkommen abgeschlossen hat, welches auch den 
gegenseitigen Erlass des Studienbeitrages vorsieht; 

 3a. wenn sie Staatsangehörige von in der Studienbeitragsverordnung festgelegten Staaten sind, 
wobei sich die Festlegung an den „Least Developed Countries“ gemäß der „DAC List of ODA 
Recipients“ zu orientieren hat, welche vom Ausschuss für Entwicklungshilfe (kurz DAC) der 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) erstellt wird; 

 4. welche die Voraussetzungen gemäß § 91 Abs. 1 erfüllen, auch bei Überschreitung des in Abs. 1 
festgelegten Zeitraumes für Semester, in denen sie nachweislich mehr als zwei Monate durch 
Krankheit oder Schwangerschaft bzw. durch Kinderbetreuungspflichten von Kindern bis zum 
7. Geburtstag oder einem allfälligen späteren Schuleintritt oder durch andere gleichartige 
Betreuungspflichten am Studium gehindert waren; 

(Anm.: Z 5 aufgehoben durch VfGH, BGBl. I Nr. 11/2017) 
 6. welche die Voraussetzungen gemäß § 91 Abs. 1 erfüllen, auch bei Überschreitung des in Abs. 1 

festgelegten Zeitraumes, wenn eine Behinderung nach bundesgesetzlichen Vorschriften mit 
mindestens 50 % festgestellt ist; 

 7.wenn sie im vergangenen Semester Studienbeihilfe gemäß dem Studienförderungsgesetz 1992, BGBl. Nr. 305/1992, bezogen haben oder im laufenden Semester beziehen. 

5

bmbwf.gv.at

Beispiele der Gestaltung II

Verleihung des akademischen Grades oder der akademischen Bezeichnung 
§ 87. (1) … (3) Zur Unterstützung der internationalen Mobilität der Absolventinnen und Absolventen ist 

dem Verleihungsbescheid eine englischsprachige Übersetzung anzuschließen, wobei die Benennung der 
Universität und des ausstellenden Organs sowie der akademische Grad oder die akademische Bezeichnung nicht 
zu übersetzen sind. Der Verleihungsbescheid hat jedenfalls folgende Angaben zu enthalten: 
 1. den Familiennamen und die Vornamen, allenfalls den Geburtsnamen, 
 2. das Geburtsdatum und die Staatsangehörigkeit, 
 3. das abgeschlossene Studium, 
 4. den verliehenen akademischen Grad oder die akademische Bezeichnung. 

6
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bmbwf.gv.at

BM gibt Auftrag

Erarbeitung unter 
Einbindung der 

Stakeholder

Ministerialentwurf

Abstimmung mit 
Koalitionspartner 

„Spiegelung“
Begutachtungsverfahren

Abgabe von 
Stellungnahmen

Auswertung der 
Stellungnahmen

Adaptierung des 
Entwurfes

Abstimmung mit 
Koalitionspartner 

„Spiegelung“

Behandlung im 
Ministerrat 

„Einstimmigkeits-
erfordernis“

Übermittlung an den 
Nationalrat

7

Regierungsvorlage

bmbwf.gv.at

Kundmachung im Bundesgesetzblatt

Gegenzeichnung des Bundeskanzlers

Beurkundung durch Bundespräsident

Bundesrat
Ausschuss Plenum

Nationalrat
Erste Lesung Ausschuss 2-te und 3-te Lesung

Antrag
Ministerialentwurf oder Initiativantrag

Bundesgesetzgebung
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bmbwf.gv.at

9

bmbwf.gv.at

Danke für Ihre 
Aufmerksamkeit

• Name: Michael Gruber

• Telefon: +43 (0)1 531 20-5831

• E-Mail: michael.gruber@bmbwf.gv.at



Ombudsstelle für Studierende - Werkstattbericht 32

37

Bernhard Sebl, Christian Dobnik und Harald Lothaller
Herzeigbeispiele von (verständlicher) „Hochschulsprache“ 

für Studieninteressierte und Studierende  
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Oliver Vitouch 
Videobeitrag 

Sehr geehrte Damen und Herren!
Sehr geehrter Herr Dr. Leidenfrost, lieber Joschi!

Danke für die Einladung anlässlich dieser Tagung zu Ihnen zum Thema „Hochschulsprache“, „Hochschul(amts)spra-
che“, „Universitätssprache“ zu sprechen. Eine Einladung, der ich trotz leichter Erkältungssymptome sehr gerne folge.

Die Zielsetzung der Tagung, der thematische Fokus ist ja der Umgang mit und die Verständlichkeit von 
Hochschulsprache bzw. Hochschul(amts)sprache und die Sensibilisierung dafür. Was die Hochschul-
sprache anbelangt wohnen tatsächlich 2 Seelen auch in meiner Brust. Ich konzentriere mich in erster Li-
nie naturgemäß auf den Sprachgebrauch an Universitäten. Wir hatten gerade unsere Welcome Days 
für die Erstsemestrigen und ich weiß, dass der langjährige und sehr erfolgreiche Rektor der George Wa-
shington University in Washington DC, nämlich Stephen Joel Trachtenberg, in seinen Ansprachen an 
die Erstsemestrigen, an die Freshmen und Freshwomen, häufig betont hat und ihnen quasi als Rat mitge-
geben hat, sie mögen darauf achten, ihre Lese- und Schreibkompetenzen entsprechend zu entwickeln. 

Denn unabhängig von der wissenschaftlichen Disziplin, wer in dieser Welt — so seine Worte im We-
sentlichen — wer in dieser Welt lesen und schreiben kann und zwar beides gut, der kann schon et-
was was viele nicht können und dessen Employability ist allein deswegen schon entsprechend hoch.

Nun sind wir vereinfachte Sprache in der Wissenschaft berüchtigt BSE, Bad Simply English, allesamt gewohnt. 
Die zwei Seelen, von denen ich eingangs sprach, ergeben sich daraus, dass Universitäten letztlich zweierlei An-
sprüche jedenfalls vereinen müssen. Das eine ist der Aspekt der Förderung von Sprachkompetenz, der Forderung, 
Herausforderung und Förderung von Sprachkompetenz. Und das andere ist der Aspekt der Verständlichkeit. Bei-
des hat mich auch in meiner Existenz als Kognitionspsychologe in der Vergangenheit immer wieder beschäftigt. 

Zunächst zur Sprachkompetenz. Die ist natürlich nicht nur eine wesentliche Eigen-
schaft und Kompetenz allgemein. Sie ist tatsächlich vielfältig auch eine Intelligenzdimensi-
on oder bedingt gleich mehrere Intelligenzdimensionen in der klassischen Intelligenzmessung. 

IQ ist ihnen allen mehr oder minder ein Begriff als Abkürzung für den Intelligenzquotienten. Es gibt eine 
jetzt schon über hundert Jahre währende Debatte in der Psychologie was Intelligenz eigentlich ist und wie 
man sie am besten erfasst. Aber fast alle Intelligenztests oder Testbatterien in der Psychologie umfassen 
seit jeher auch sprachliche Intelligenzkomponenten, und dazu gehören typischerweise etwa die verbal flu-
ency, also die Flüssigkeit, zum Beispiel: wie viele Begriffe können Sie zu einem bestimmten Stichwort pas-
send frei in einer bestimmten Zeit assoziieren. Und dazu gehört der Wortschatz, stärker in der kristallinen 
Intelligenz, die verbal comprehension, das Wortverstehen. Mir ist noch erinnerlich, dass das schwierigs-
te Item, die schwierigste Aufgabe in einer reinen Wortverständnisskala lautete, was ist ein Kothurn? 

Ein griechischer Bühnenschuh, also einfach ein Spezialvokabel, das tatsächlich nur bei einem sehr gro-
ßen und vielleicht auch speziell auf das Theater ausgerichteten Wortschatz verständlich ist. Aber 
das Ganze geht auch in andere Intelligenz- und zugleich schulische Leistungsbereiche hinein, denn 
wenn sie an PISA als standardisierte Schulleistungstests denken, dann ist es etwa eine Eigenschaft von 
PISA auch im Bereich der mathematischen Kompetenzen, dass es sehr viel um Textaufgaben geht. 
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Also um mathematische Aufgaben, die in Textaufgaben eingekleidet sind. Und diese Textaufgaben erfordern 
zunächst einmal, dass sie mit dieser Angabe, mit der Dekodierung dieser Textaufgabe gut umgehen können. 

Dass also ihr Textverständnis so entwickelt ist, dass sie aufgrund der Angabe einmal begreifen, um 
welche  Fragestellungen es in dieser Textaufgabe tatsächlich geht. Das heißt, Sprachkompetenz ist 
selbst in formalisierte Bereiche wie die Mathematik hinein eine Grundkompetenz, ohne die man sich 
im Leben und zumal natürlich an Universitäten und in der Wissenschaft sehr schwer tut, sodass de-
ren Förderung ein unbedingtes Ziel von Universitäten auch bis auf höchste Niveaus sein muss.

Andererseits die Verständlichkeit. Einer meiner verehrten akademischen Lehrer, Gerd Gigeren-
zer, hat ausführlich zum Thema Verständlichkeit, jetzt weniger im Umgang mit Sprache als 
im Umgang mit Zahlen, Prozentangaben, numerischen Informationen gearbeitet. Auch ich 
habe die eine oder andere Studie an der Universität Klagenfurt zu dem Thema unternommen. 

Zum Beispiel zur staatlich geförderten Prämienpension und dem Verständnis, was da eigentlich wie 
verzinst und vergütet ist. Dieses Thema der Innumeracy, also des mangelnden Zahlenverständnisses 
in Parallele zum Analphabetismus, hat Gigerenzer sehr beschäftigt. Es gibt sehr überzeugende Ar-
beiten, dass selbst bei einfachen Prozentangaben etwa im Wetterbericht, „Wie hoch ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass es morgen regnen wird?“, das Verständnis, was eine Antwort á la 47 Prozent 
tatsächlich bedeutet, 47 Prozent der Zeit?, 47 Prozent der Fläche?, 47 Prozent als subjektive Wahr-
scheinlichkeit, dass es irgendwann morgen irgendwo auf diesem Areal regnen wird?, dass das sehr 
unterschiedlich ausgeprägt ist. Die Verständlichkeit von Information, seien das jetzt Bankinformations-
broschüren aus einer Konsumenten-Sicht, seien das amtliche Verlautbarungen, seien das Gesetze, ist 
natürlich ein wesentlicher Aspekt, und der macht dann auch von numerischer Information nicht Halt.

Ich komme zu einem kurzen Exkurs, weil die Hochschul(amts)sprache in der Einladung und Ankündi-
gung eine wesentliche Rolle spielt, und auch Eigenheiten der Amtssprache haben mich in der Vergan-
genheit durchaus immer wieder ein bisschen beschäftigt. Es ging allerdings so weit, dass ein verehr-
ter historischer Fachkollege und ich dann bei einer Tagung, die unsere germanistischen Linguisten und 
Linguistinnen veranstaltet haben, lernen mussten, dass das sprachwissenschaftliche Verständnis soge-
nannter Kanzleisprachen ein ganz anderes ist. Damit ist nämlich gemeint, dass die Herrscherkanzlei in 
früheren Zeiten an der Kanonisierung und Standardisierung von Sprache sehr stark beteiligt waren. 

Das, was aus der Schreibstube eines Herrschers als offizielle Mitteilung hinausging, das war Hochsprache. 
Das, was heutzutage im Duden steht, darüber haben damals die Kanzleischreiber entschieden, sodass 
dieser Begriff der Kanzleisprache historisch etwas ganz Anderes zum Ausdruck bringt. Meine Erfah-
rungen mit Kanzleisprache des 20. und 21. Jahrhunderts waren andere, da habe ich zum Beispiel über 
die Personalabteilung der Universität Wien oder auch über meine damalige Hausverwaltung in Wien 
Begriffe und Wendungen kennengelernt, die mir als Student und jungem Wissenschaftler nicht geläufig 
waren. Ich habe lange gerätselt über die Abkürzung „ho“. Ich dachte immer, dass das möglicherweise 
für hoheitlich steht, bei den Nachrichten aus der Personalabteilung, bis mir dann irgendwann schlüssig 
wurde, dass es schlicht eine Abkürzung für hierorts ist, die mir anderswo noch nicht untergekommen war. 
Auch grammatikalische Wendungen waren mit umfasst. Seitens der Hausverwaltung, wie auch seitens 
der Institutssekretärin des Wiener Instituts für Psychologie, mittlerweile Fakultät, gab es die charakte-
ristische Wendung: „Wir haben die folgende Beobachtung gemacht, und teilen wir Ihnen daher mit.“ 
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Das hat gegen mein Grammatikverständnis und mein Schulwissen ganz fundamental verstoßen, aber auch 
damals musste ich lernen, dass das charakteristische Wendungen auch in einem juristischen Sprachge-
brauch sind, die sozusagen in diesen Nischen überdauert haben und sich auch in den Universitätsämtern 
immer noch finden. Da gibt’s natürlich auch besonders charmante Wendungen, etwa die österreichische 
stehende Wendung, das geflügelte Wort, ein Akt sei „in Verstoß geraten“, wenn er sich bis auf weiteres 
nicht mehr auffinden lässt. Also wenn man nicht weiß, wo man seiner fündig und habhaft werden kann. 

Das halte ich für eine besonders charmante Wendung, zum Beispiel auch in Senatszusammenhängen, 
soweit man’s noch mit Akten in Papierform zu tun hat. Und ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht 
sogar schon ein Grillparzer im Hofkammer-Archiv darüber gesprochen haben mag, dass der eine oder 
andere Akt in Verstoß geraten sei. Sowas ist recht verbreitet, gerade akademische Berufe wie Juristin-
nen oder Ärzte neigen ja durchaus dazu, Dinge fast schon geheimsprachlich zu verwenden, zugleich 
auch als Zugehörigkeitsattribut. Da gehören Begriffe im juristischen Sprach- und Schriftgebrauch, 
wie „glaublich“ oder „unusuell“, genauso dazu wie etwa Dinge auf Rezepten, die Ärzte schreiben. 

Eine andere Dimension ist es noch einmal, und jetzt beziehe ich mich auf ein Zitat meiner Vorgängerin 
als uniko-Präsident, Eva Blimlinger, das auch in Zusammenhang mit dieser Veranstaltung mindestens 
einmal zitiert wurde, eine andere Dimension ist es noch einmal, wenn man darüber nachdenkt, ob man 
Personen, die nicht österreichisch sozialisiert sind, quasi ein Vademecum oder ein Handwörterbuch mit 
auf den Weg gibt, wie bestimmte Begriffe zu verstehen sind. Einfach weil sie sonst nämlich anders 
dekodiert werden. Ein Klassiker ist die „Bemühungszusage“, die im österreichischen Verständnis, naja, 
schlimmstenfalls ein Verweis auf das Salzamt bedeutet. Also eine höfliche Form mitzuteilen, dass daraus 
wohl nichts werden wird. Man wird sich bemühen, aber gelingen wird es aller Voraussicht nach nicht. 

Das steht jetzt schon fest. Während zum Beispiel im Deutschen eine Bemühungszusage genauso klingen mag 
wie man das Wort ohne dieses Kontextwissen wahrscheinlich verstehen würde. Aber selbst Karl Kraus hat ja 
in den „Letzten Tagen der Menschheit“ und in anderen Werken schon sehr ausführlich darüber geschrieben, 
dass das wechselseitige Sprachverständnis gerade von Österreicherinnen und Deutschen sehr unterschiedlich 
sein und zu systematischen Missverständnissen führen kann, wobei der Satz, das, was die Österreicher und 
die Deutschen trenne, sei die gemeinsame Sprache, sich im gesamten schriftlichen Werk von Karl Kraus in der 
Form tatsächlich nicht wiederfinden lässt. Das ist ihm also nur zugeschrieben, allerdings gut zugeschrieben. 

Ich komme zum dritten und letzten Aufzug, zur bewusst einfach gehaltenen Sprache. Zur Kommuni-
kation, die darauf abstellt, die Verständlichkeit möglichst gut zu gestalten und zu maximieren. 
Dazu gibt es unterschiedlichste Ansätze. Bekannt ist wahrscheinlich, dass etwa Wikipedia auch eine 
eigene Wikipedia-Seite in einfachem Deutsch unterhält, Simple-English Bestrebungen im angelsäch-
sischen Raum folgend. Auch in der Einladung zur Tagung deutet sich schon an, dass das Ganze in 
gewisser Hinsicht ein Barrierefreiheitsthema ist. Wir denken an Barrierefreiheit sehr häufig bei kör-
perlichen Einschränkungen, Behinderungen, auch Wahrnehmungseinschränkungen, zum Beispiel Seh-
schwäche, aber natürlich ist auch unzureichende Verständlichkeit von Sprache, in einer Mischung aus 
Sender und Empfänger, ein Barriere- und Barrierefreiheitsthema, und gerade etwa im Zusammen-
hang mit Migrationsphänomenen ist es etwas, womit wir mehr zu tun haben als in der Vergangenheit. 

„Say it in broken English“ in der Cover-Version der Flying Pickets ist übrigens einer meiner Lieblingssongs. 
Ich habe auch kurz über eine kleine Einspielung in diesem Rahmen hier nachgedacht, aber das würde 
doch zu weit gehen. Um die Sache auf vielleicht auch ein bisschen heitere Weise zu veranschaulichen: 
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Sehr gut gefasst ist es meines Erachtens in einem klassischen jüdischen Witz, bei dem zwei Einwanderer auf 
Ellis Island vor New York ins Gespräch kommen und der eine den anderen, und zwar einen polnischen Einwan-
derer, schlicht fragt, was denn das Erste sein wird, was er tut wenn die Immigration dann gelungen ist und 
er in New York effektiv einreisen und sein Leben gestalten kann. Und der Angesprochene sagt: “First thing 
I am going to polish my English.” Woraufhin der Andere trocken entgegnet: „Your English is Polish enough.“ 

Also gerade im Zusammenhang mit Migrationsphänomenen, mit dem europäischen An-
spruch an eine Mehrsprachlichkeit, das ist die euphemistische oder euphorische Variante da-
von, nimmt man natürlich auch alle Formen von Missverständnissen, Lapsus hier, nicht gelun-
gene Kommunikation dort, vom kleinen verbalen Ausrutscher bis hin zum fundamentalen 
Missverständnis mit entsprechenden sozialen, rechtlichen, wie auch immer gearteten Folgen in Kauf. 

Sprich, wenn die Frage lautet: Ist Sprache auch ein Diskriminierungsmittel? Dann muss man natürlich mit 
Bourdieu und den „feinen Unterschieden“ sagen, na selbstverständlich ist sie das. Sie ist ein Distinktionsmittel. 

Sie war in Großbritannien immer schon eine wesentliche Eigenschaft von Class hinsichtlich des Akzents 
und der Artikulation, aber auch des Vokabulariums und der Wendungen, die man gebraucht. Sprache 
kann viel, sie kann auch zur Diskriminierung zur Distinktion und zu diesbezüglich negativen Effekten 
taugen. Vergleiche auch wiederum die juristischen, medizinischen und so weiter Geheimsprachen oder 
Soziolekte. Jeder weiß, dass man in der Apotheke, zumindest in Österreich, wenn man über kein gültiges 
oder aktuelles Rezept für etwas verfügt, bessere Chance hat, an das Mittel seiner Wahl zu kommen, 
wenn man es in entsprechende Fachbegriffe kleidet und entsprechend überzeugend sprachlich auftritt. 

Das sind natürlich Dinge, die im sozialen Miteinander einen Unterschied machen. Selbst Schwanitz, eigent-
lich ein klassischer Bildungsbürger, in seinem Werk „Bildung. Alles, was man wissen muß“, gibt ziemlich viel 
Sprachunterricht und hat ein eigenes Kapitel dafür, welche lateinischen Präfixe zum Beispiel man kennen sollte, 
um nicht nur bei der Cocktailparty einen schlanken Fuß und Bella Figura zu machen, sondern insgesamt in den 
entsprechenden gesellschaftlichen Kreisen und auch akademischen Kreisen entsprechend anerkannt zu sein. 

Ich komme vollends zum Schluss. Sie sehen die Zweischneidigkeit. Zum einen liegt der An-
spruch darin, Studierende und Absolventinnen einer Universität so zu fördern, dass sie die In-
stitution mit maximal möglicher Sprachkompetenz verlassen. Dass sie also in die Feinheiten 
und in die Reichhaltigkeit des Sprachgebrauchs entsprechend eingeweiht sind und hinsichtlich 
ihrer verbal fluency und ihrer verbal comprehension möglichst hohe Qualifikationsniveaus erreichen. 

Auf der anderen Seite, gerade wenn wir an den Einstieg in die Universität, an Migration, an First 
Academics, an das Abbauen von Barrieren und Schwellen zur Bildung denken, ist es natürlich wich-
tig, da keine Hürden zu errichten, angefangen mit der Studienabteilung und der Studienberatung. 
Das heißt, in all diesen Zusammenhängen, wenn man jetzt zur Frage kommt „Was tun?“, scheint mir 
das Verleiten und auf den Geschmack Bringen der richtige Weg zu sein. Das ist natürlich auch eine 
Frage der Dosis. Sprachkompetenz fördern, Schritt für Schritt fördern, muss letztlich das Ziel sein. 

Dialog fördern und Missverständnissen auf den Grund gehen und sie entsprechend aufklären ist dabei immer 
eine gute Idee, und das erfolgversprechendste Konzept, das ist es ja wohl auch in der Literatur, ist die Verführung. 

Ist das Lust auf Sprache machen. Ist das Wecken von Verlangen, selber mit Spra-
che zu experimentieren — schulische Versuche beginnen klassischer Weise beim Sprach-
bastelbuch, in meiner Generation — und selber mit Sprache kreativ umzugehen. 
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Kreativer Umgang mit Sprache, dass eigene sich Erschließen von sprachlicher Reichhaltigkeit ist gewiss 
etwas, was hilft, Scheu zu nehmen und Barrieren abzubauen. Das heißt, mein Vorschlag, mit diesem Di-
lemma, mit dieser Schere umzugehen — maximale Ansprüche an eine hochentwickelte Sprachkompetenz 
einerseits und das Achten auf Barrierefreiheit und maximale Verständlichkeit andererseits — liegt darin, 
Lust auf Sprache zu machen, zum Experimentieren einzuladen und generell einzuladen statt auszugrenzen. 

Das ist vielleicht kein Patentrezept, aber es könnte eine Leitlinie sein für einen kreativen und reichhaltigen, di-
versitätsvollen Umgang mit Sprachen an Universitäten. Sei das in der Lehrveranstaltung, sei das in der Studie-
rendenberatung, oder sei das gar im Amt der Universität, das einen Bescheid in einer Angelegenheit ausstellt.

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte das eine oder andere Kernthema der Veranstaltung 
in der Art und Weise berühren, wie es eigentlich gedacht war. Sprich, ich hoffe, ich konnte die Einladung so de-
kodieren, dass ich nicht über etwas völlig Anderes zu Ihnen gesprochen habe, als Sie eigentlich im Sinn hatten. 

Herzlichen Dank und lieben Gruß nach Graz.

 Videobeitrag von Herrn Rektor Univ.-Prof. Dr. Oliver Vitouch
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Open Space  
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren eingeladen, interaktiv in Form 

eines OPEN SPACE an der Weiterentwicklung des Dialoges zwischen 
Hochschulen und Studierenden anhand konkreter Beispiele zu arbeiten 
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Presseaussendung 
Hochschul(amts)sprache verständlicher machen

Wien (BMBWF) - Was ist ein monokratisches studienrechtliches Organ erster Instanz? Worin besteht 
der Unterschied zwischen einem Mangel und einem schweren Mangel bei der Durchführung von Prü-
fungen? Was ist der Studienbeitrag, was ist der Studierendenbeitrag? Was versteht man unter ei-
ner Konsekutivkette? Solche und ähnliche Fragestellungen sind mit Teil des Arbeitsalltages der Om-
budsstelle für Studierende im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF).

Diese weisungsfreie, ministerielle Stabsstelle, zuständig für Anliegen aus dem Studien-, Lehr-, Prüfungs-, Ser-
vice- und Verwaltungsbetrieb in hochschulischen Bildungseinrichtungen des österreichischen Hochschulrau-
mes, widmet sich gemeinsam mit dem Amt der Steiermärkischen Landesregierung am 21. Oktober 2019 bei 
einer Tagung in Graz dem Generalthema Vereinfachung von Amtssprache, hier konkret im Hochschulbereich.

Pilotprojekt des Landes Steiermark

Das Referat für Kommunikation des Landes Steiermark hat bereits 2017 einen umfassenden Reformpro-
zess zur besseren Verständlichkeit von Verwaltungssprache begonnen und erfolgreich unter Beteiligung 
von Steirerinnen und Steirern umgesetzt. Die Präsentation der Ergebnisse dieses Projektes „Verständ-
liche Steiermark“ und die Schlussfolgerungen daraus für die „wirkmächtige Hochschul(-amts)sprache“ 
bilden den Schwerpunkt dieser Tagung. Dazu bringen Vertreterinnen und Vertreter der drei steirischen 
Universitäten - der Karl-Franzens-Universität Graz (KFU), der Technischen Universität Graz (TUG) so-
wie der Kunstuniversität Graz (KUG) - Beispiele guter Durchführungspraxis, die als Vorbild für andere 
Hochschulinstitutionen dienen. Zur facheinschlägigen Terminologie im Fachhochschulbereich gibt es einen 
Expertenbeitrag. Von Fachmännern aus der zuständigen Hochschulsektion des BMBWF werden Gesetz-
werdungsprozesse exemplarisch rekonstruiert. Damit soll demonstriert werden, wie komplex und viel-
schichtig der Prozess von einem legistischen Erstentwurf zu einem finalen Gesetz wird, das zu vollziehen ist.

Ziel der Tagung ist es, hochschulische Verwaltungsstellen, die studienrechtliche und hoch-
schulorganisatorische Vorgaben umsetzen müssen, für die Informationsbedürfnis-
se Studierender über die Rahmenbedingungen ihres Studiums (besser) zu sensibilisieren.

Es ist Aufgabe der Hochschulen, verständlich zu informieren

Elmar Pichl, der Leiter der Hochschulsektion des BMBWF, spricht in diesem Zusammenhang von einer 
Informations- und Übersetzungsleistung, die sowohl die Hochschulverwaltung als auch die Hochschulen 
im heutigen Digitalzeitalter zu erbringen haben. „Es ist Aufgabe der Hochschulen und der Hochschul-
verwaltung, Studieninteressierte und Studierende umfassend und in einer Form zu informieren, die 
Verständlichkeit garantiert“, sagt er. Das könne nur durch professionelle Kommunikation gelingen, für 
die jedoch – dank der Verbreitung des Internets und der sozialen Medien – weitaus mehr und auch 
andere Möglichkeiten zur Verfügung stünden. Dies erleichtere es den Hochschulen und auch der Hoch-
schulverwaltung, direkt an die Studieninteressierten und Studierenden heranzutreten, die sich ihrerseits 
aber auch eine entsprechende Serviceorientierung erwarteten. „Womöglich macht das die Amtsspra-
che dadurch weniger wirkmächtig, dafür aber wirkungsvoller. Und das nützt allen – den Studieninte-
ressierten und Studierenden ebenso wie den Hochschulen und der Hochschulverwaltung“, meint Pichl.
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Inge Farcher, Leiterin der Kommunikation Land Steiermark und Initiatorin des Projekts „Verständliche 
Steiermark“, kann das bestätigen. „Das Ringen um mehr Verständlichkeit ist eine Serviceleistung, die 
nicht nur den Steirerinnen und Steirern zugutekommt, sondern auch den Kolleginnen und Kollegen im 
Landesdienst. Denn verständlichere Texte und Abläufe beschleunigen die Abwicklung der Anliegen 
und senken gleichzeitig die Zahl der Nachfragen und Beschwerden. Gewinner sind auf jeden Fall bei-
de Seiten: Die Bürgerinnen und Bürger sowie die Verwaltung, Verlierer nur das ‚Amtsdeutsch‘. Aus dem 
Projekt wurde nun eine Landesinitiative, die den Kulturwandel unterstützen und begleiten soll. Denn 
die ‚Verständliche Steiermark‘ ist kein Sprint, sondern ein Weitwanderweg. Und wir freuen uns, dass 
uns über die ‚BürgerInnen-Jury‘ viele engagierte Bürgerinnen und Bürger auf diesem Weg begleiten.“

Neues Projekt der Ombudsstelle zu „Studierende und Hochschulen im Dialog“

Die Ombudsstelle für Studierende, so ihr Leiter Josef Leidenfrost, ist unter anderem mit Anfra-
gen von Studieninteressierten, Studienwerbern und Studierenden konfrontiert, bei denen es um 
Verständnisanfragen zu Begrifflichkeiten im Rahmen des Studiums zu Studien- oder Studienför-
derung geht. „Es ist für Betroffene gelegentlich schwierig, die Auswirkungen für die eigene Situ-
ation aus Gesetzespassagen oder höchstgerichtlichen Entscheidungen ableiten zu können“ sagt 
Leidenfrost. Man könne mitunter schon von Soziolekten, also Sprachvarietäten innerhalb bestimm-
ter Gruppen sprechen. Aus diesem Grund beabsichtigt die Ombudsstelle, diese Spannungsverhält-
nisse zum zentralen Thema eines Projektes „Studierende und Hochschulen im Dialog“ im Jahres-
programm 2020 zu machen. „Dabei wollen wir das Verhältnis von Studierenden und Hochschulen 
genauer untersuchen, welche Erwartungen beide Seiten voneinander haben, wie Rechte und Pflich-
ten dabei erfüllt und der Informationsaustausch insgesamt funktionieren sollen“, sagt Leidenfrost.

Die Veranstaltung steht allen im österreichischen Hochschulraum in der Verwal-
tung und im Service sowie im Beschwerde- und Verbesserungsmanagement tätigen Ent-
scheidungsträgerinnen und -trägern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern offen.

Rückfragehinweis:
Ombudsstelle für Studierende im BMBWF
 Dr. Josef Leidenfrost, MA
 Leiter der Ombudsstelle für Studierende
 +43 1 53120 - 5533
 josef.leidenfrost@bmbwf.gv.at
 www.hochschulombudsmann.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/16586/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANT-
WORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
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Presseaussendung
Vitouch zu Hochschulsprache: „Einladen statt ausgrenzen“

Klagenfurt (UNIKO) - „Lust auf Sprache zu machen, zum Experimentieren einzuladen und generell 
einzuladen statt auszugrenzen: Das könnte eine Leitlinie sein für einen kreativen und reichhaltigen, 
diversitätsvollen Umgang mit Sprachen an Universitäten.“ Mit dieser Empfehlung schloss Oliver Vi-
touch, uniko-Präsident und Rektor der Universität Klagenfurt seine Videobotschaft anlässlich der Ta-
gung zu „Wirkmächtige Hochschul(amts)sprache“ am 21. Oktober, die von der Ombudsstelle für Stu-
dierende gemeinsam mit dem Amt der steiermärkischen Landesregierung in Graz ausgerichtet wurde.

Vitouch sieht in seinem Vorschlag auch einen möglichen Umgang mit dem Dilemma der „maxima-
len Ansprüche an eine hochentwickelte Sprachkompetenz einerseits und dem Achten auf Barriere-
freiheit und maximale Verständlichkeit andererseits“ - ob in der Lehrveranstaltung, in der Studie-
rendenberatung oder im Amt der Universität, das einen Bescheid in einer Angelegenheit ausstellt. 

„Was die Hochschulsprache anbelangt, wohnen tatsächlich zwei Seelen auch in meiner Brust“, räumte 
der Rektor anfangs ein. Dies ergäbe sich daraus, „dass Universitäten letztlich zweierlei Ansprüche ver-
einen müssen: das eine ist der Aspekt der Forderung, Herausforderung und Förderung von Sprachkom-
petenz, das andere der Aspekt der Verständlichkeit“. Beides habe ihn, so der Wissenschafter Vitouch, 
„auch in meiner Existenz als Kognitionspsychologe in der Vergangenheit immer wieder beschäftigt“.

Sprachkompetenz. So sei die Sprachkompetenz selbst in formalisierte Bereiche wie die Mathematik hinein 
eine Grundkompetenz, ohne die man sich im Leben und zumal an Universitäten und in der Wissenschaft 
sehr schwer tue, sodass deren Förderung ein unbedingtes Ziel von Universitäten auch bis auf höchste 
Niveaus sein muss. Was die Verständlichkeit betrifft: Da habe er gelernt, „dass das sprachwissenschaft-
liche Verständnis sogenannter Kanzleisprachen ein ganz anderes ist“, zumal „die Herrscherkanzleien in 
früheren Zeiten an der Kanonisierung und Standardisierung von Sprache sehr stark beteiligt waren“. 

So habe er mit der Kanzleisprache des 20. und 21. Jahrhunderts, zum Beispiel über die Per-
sonalabteilung der Universität Wien Begriffe und Wendungen kennengelernt, die ihm als Stu-
dent und jungem Wissenschafter nicht geläufig waren - etwa die Abkürzung ho. für hierorts.

Die Frage, ob Sprache auch ein Diskriminierungsmittel sei, müsse man „mit Bourdieu und den feinen 
Unterschieden“ selbstverständlich bejahen, ergänzte Vitouch. „Sprache kann viel, sie kann auch zur 
Diskriminierung zur Distinktion und zu diesbezüglich negativen Effekten taugen“, betonte der Rektor und 
verwies auf „juristische“ oder „medizinische Geheimsprachen“. Im weiteren Verlauf der Tagung brach-
ten drei steirische Universitäten, die Karl-Franzens-Universität Graz, die Technische Universität Graz 
und die Kunstuniversität Graz ihre Expertisen zur Gestaltung von verständlicher „Hochschulsprache“ 
ein. Ausgangspunkt dafür war, dass Studienwerber und Studierende insbesondere in der schriftlichen 
Kommunikation (Websites etc.) von Hochschulen (Universitäten, Privatuniversitäten, Fachhochschulen 
und Pädagogischen Hochschulen) für sie wichtige, exakte und zeitgerechte Informationen benötigten.

Quelle: uniko-Newsletter 6/19
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LEBENSLÄUFE DER REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Sektionschef Mag. Elmar PICHL, Leiter der Hochschul- Sektion im Bundesministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Forschung, Wien

*1973 in Graz; studierte Rechtswissenschaften an der Karl-
Franzens-Universität Graz (KFUG). 1997 - 2000 wissenschaftli-
cher Mitarbeiter am Institut für Öffentliches Recht an der KFUG. 
1999  Leitung der Flüchtlings- bzw. Wiederaufbauprogramme 
von World University Service Austria in Tetovo/Mazedonien bzw. 
Prishtina/Kosovo.  2000 – Anfang 2007 in unterschiedlichen 
Funktionen in der ÖVP-Bundespartei, zuletzt als Leiter der Ab-
teilung Politik. 2007 - 2010 Kabinettchef im Bundesministerium 
für Wissenschaft und Forschung (BMWF) für die Minister/innen 

Dr. Johannes Hahn, Dr. Beatrix Karl sowie interimistisch für Dr. Karlheinz Töchterle. Dezember 2010 - Juli 
2013 Bereichsleiter und stv. Sektionsleiter, seit 1. August 2013 Leiter der Hochschul-Sektion; diverse 
Funktionen bzw. Mitgliedschaften. Publikationen zu den Themenbereichen: rechtliche und politikwissen-
schaftliche Fragen Südosteuropas, Integration und Migration, Kommunikation, Kampagnenführung und 
Wahlkampf sowie österreichische Universitätspolitik und Hochschulentwicklung.

MR Dr. Josef LEIDENFROST, MA (Mediation), Leiter der Ombudsstelle für Studierende, Wien

*1957 in Wien; Eintritt in das Wissenschaftsministerium 1988, Berater zweier 
Minister und einer Ministerin für die Bereiche Internationalisierung der Hoch-
schulbildung, internationale Stipendienprogramme, Rechte und Pflichten Stu-
dierender sowie Beschwerdemanagement. Davor als TV-Journalist bei “Ös-
terreich II” und „Österreich I“ (Hugo Portisch und Sepp Riff) tätig, 1986 Dr. 
phil. (Universität Wien) nach berufsbegleitenden Studien der (Zeit)Geschichte 
sowie Publizistik. Ab 1991 Betreuung der Internationalisierung der österrei-
chischen Universitäten, ab 1994 auch der Fachhochschulen, Implementierung 
des EU-Bildungsprogrammes SOKRATES.  Seit 2001 Leiter der Studierenden-
anwaltschaft / seit 2012 „Ombudsstelle für Studierende“. Gründungsmitglied 

des Europäischen Netzwerkes der Hochschul-Ombudsdienste ENOHE (European Network of Ombudsmen 
in Higher Education www.enohe.net), seit 2019 dessen Präsident; 2012 MA in Mediation.

Mag. iur. Michael GRUBER, Referent der Abteilung IV/9, Bundesministerium für Bildung, Wissen-
schaft und Forschung, Wien

*1985; Absolvent der Universität Wien, Absolvierung des Gerichtsjahres im 
Sprengel des Oberlandesgerichts Wien. Referent in der Abteilung für Rechts-
fragen und Rechtsentwicklung im Bereich des Universitätsstudienrechts und des 
Hochschülerinnen- und Hochschülerschaftsrechts im Bundesministerium für Bil-
dung, Wissenschaft und Forschung, Wien



Ombudsstelle für Studierende - Werkstattbericht 32

56

Mag. Holger Heller, MBA, Organisations- & Managementberatung, Niederösterreich

arbeitet seit bald 25 Jahren in unterschiedlichen Veränderungs-, Pro-
zess-, Organisations- und Entwicklungskontexten in Politik und Verwal-
tung, Internationalen Organisationen (UN, Europäische Kommission, 
NGOs), Forschung und Universitäten sowie der Industrie auf nationaler 
wie internationaler Ebene. Er bringt die Erfahrung als Projekt Mana-
ger, Teamleiter, Attaché, Experte, Change Agent, Geschäftsführer und 
systemischer Berater und Prozessbegleiter in seine heutige Rolle ein. 
Aufgrund seiner Tätigkeiten in unterschiedlichen Bereichen und Or-
ganisation verfügt er über ein breites Verständnis unterschiedlicher 
Standpunkte und Perspektiven, die es gerade in Stakeholder-Prozes-
sen gilt zusammenzuführen.

Mag.a Inge FARCHER, Leiterin der Kommunikation Land Steiermark, Steiermark 
Foto: ©steiermark.at/Streibl

*1962 in Salzburg, Sprachstudium in Paris und London, Übersetzerstudium in 
Graz. Ab 1988 Pressereferentin der Austria Mikro Systeme AG in Unterp-
remstätten sowie Referentin für Pressearbeit, Event Marketing, Sponsoring und 
Personalmarketing im Team von Dr. Hugo Michael Sekyra und Dr. Alexander 
Wrabetz in der Austrian Industries Holding. 1996 erfolgte der Wechsel zum 
Land Steiermark: Zuerst als Pressereferentin von LH-Stv. DDr. Peter Schachner-
Blazizek und seit Jänner 2001 als stellvertretende Leiterin des Landespresse-
dienstes. Seit September 2009 Leiterin des Landespressedienstes Steiermark, 
nun umbenannt in „Kommunikation Land Steiermark“. April 2017 bis Septem-
ber 2018 Projektleiterin der Landesinitiative „Verständliche Steiermark“, die 
am 15.10.2018 mit dem „Managen statt Verwalten“-Award der Wirtschafts-
kammer Steiermark ausgezeichnet wurde.

Hon.-Prof. Prof. (FH) Mag. Dr. Werner HAUSER, Honorarprofessor an der Alpen-Adria-Universität 
(AAU) Klagenfurt, Kärnten
Fotorechte: Privat

*1967 in Bruck an der Mur/Österreich. Fachhochschul-Professor für öffent-
liches und privates Wirtschaftsrecht und Fachbereichskoordinator für Recht 
an der FH JOANNEUM GmbH sowie Honorarprofessor an der Alpen-Adria-
Universität Klagenfurt; Tätigkeiten ua als Assistent an der Karl-Franzens-Uni-
versität Graz, als Rechtspraktikant beim OLG Graz, als Leiter des Rechtsre-
ferats der JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH, als Experte 
im rechtskundigen Verwaltungsdienst beim Amt der Steiermärkischen Landes-
regierung, als Geschäftsführer der Steirischen Wissenschafts-, Umwelt- und 
Kulturprojektträger GmbH sowie als Leiter der Ludwig Boltzmann-Forschungs-
stelle für Bildungs- und Wissenschaftsrecht. Zahlreiche Publikationen zum Un-
ternehmens- und Wirtschaftsrecht einerseits sowie zum Bildungs-, Hochschul- 

und Wissenschaftsrecht andererseits; umfassende Lehrtätigkeit an Fachhochschulen, Universitäten und 
Pädagogischen Hochschulen.
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Dr.iur. Bernhard SEBL, LL.M., MBA, Leiter der Studien- und Prüfungsabteilung der Universität Graz, 
Steiermark

*1978 in Graz, studierte Rechtswissenschaften an der Karl-Franzens-Universität 
Graz (UniGraz) Dr. iur. 2006 und Europäisches wie auch Internationales Wirt-
schaftsrecht sowie General Management in Wien und Krems LL.M.,MBA 2009, 
2004-2005 Jurist in einer österreichischen Großbank, 2005-2006 Forschungs-
assistent am Institut für Österreichische Rechtsgeschichte und Europäische Rechts-
entwicklung an der Universität Graz und freier Mitarbeiter des Allgemeinen Ent-
schädigungsfonds für Opfer des Nationalsozialismus in Wien, 2006-2008 Jurist in 
der Wirtschaftskammer Wien, seit 2008 im Büro des Vizerektors für Studium und 
Lehre der Universität Graz tätig und seit 2015 Leiter der Studienabteilung der 
Universität Graz. Publikationen im Bereich Wirtschaftsrecht und Justizgeschichte.

Mag.rer. nat. Dr.rer. nat. Harald LOTHALLER, Direktor des Studiencenters der Universität für Musik 
und darstellende Kunst Graz, Steiermark

*1977 in Graz. Seit 2006 an der Universität für Musik und darstellen-
de Kunst Graz, anfangs für Statistik und Berichtwesen zuständig, seit 
2010 Direktor des Studiencenters und zuständig für Studienorganisati-
on, Studienrecht, Curricula-Entwicklung, Internationales, Studienmarke-
ting, Welcome Center, Career Service Center u.v.a. Nebenberuflich von 
2008 bis 2018 Lehrbeauftragter an der FH JOANNEUM Graz bzw. 
seit 2018 an der FH Kärnten. Davor als wissenschaftlicher Mitarbeiter 
und Lehrbeauftragter an der Universität Graz tätig. 2002 Mag. rer. 
nat. sowie 2011 Dr. rer. nat. nach berufsbedingter Unterbrechung sowie 
berufsbegleitendem Doktoratsstudium (Universität Graz.

Desmond GROSSMANN, BSc, Erster stellvertretender Vorsitzender der Österreichischen Hochschüle-
rinnen- und Hochschülerschaft, Wien

*1996 in Graz, studiert Physik mit dem Schwerpunkt Astrophysik an der 
Universität Graz und Technischen Universität Graz. Seit 2015 tätig in der 
universitätsübergreifenden Studienvertretung Physik. Mitglied diverser Ha-
bilitations- und Berufungskommissionen. 2018-2019 1. stv. Vorsitzender der 
HochschülerInnenschaft an der Karl-Franzens Universität Graz. Teilnahme an 
diversen internationalen Sommerschulen und Konferenzen im Fachbereich 
Astrophysik. Seit Juli 2019 1. stv Vorsitzender der Österreichischen Hoch-
schülerInnenschaft.
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Univ.-Prof. Dr.rer. nat. Oliver VITOUCH, Rektor der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt (AAU), 
Kärnten

*1971, Studium der Psychologie an der Universität Wien, wo er 1999 zum 
Doktor der Naturwissenschaften promovierte und 2001 für das Gesamtfach 
Psychologie habilitierte. Von 2000 bis 2002 war er Research Scientist am Max-
Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin, ab 2002 ao. Univ.-Prof. am Institut 
für Psychologie der Universität Wien. Lehrtätigkeiten führten ihn u. a. an die 
FU Berlin und die Universität St. Gallen. Im März 2003 folgte Oliver Vitouch 
dem Ruf an die AAU, wo er die Abteilung für Allgemeine Psychologie und Ko-
gnitionsforschung aufbaute. Von 2008 bis 2010 amtierte er als Präsident der 
Österreichischen Gesellschaft für Psychologie. Im Jänner 2006 wurde er zum 
Vorsitzenden des Senats der AAU gewählt und hatte diese Funktion bis Mai 
2012 inne (Senate I bis IV nach UG 2002). Von Mai 2012 bis zum Amtsantritt 
am 29. Oktober 2012 als Rektor war Vitouch Vizerektor für Internationale Be-

ziehungen und Lehre. Von Jänner 2015 bis Mai 2016 fungierte er als Präsident der Alps-Adriatic Rectors’ 
Conference (AARC), einer 1979 in Graz begründeten Universitätenkonferenz mit rund 50 Mitgliedsuni-
versitäten aus Österreich, Süddeutschland, Ungarn, Oberitalien, Slowenien, Kroatien, Bosnien und Her-
zegowina, Serbien und Albanien. Im Mai 2019 wurde er durch den Senat und den Universitätsrat der 
AAU für eine dritte Funktionsperiode als Rektor (2020-2024) wiederbestellt. Derzeit geschäftsführender 
Präsident der Universitätenkonferenz UNIKO.
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Nr. 1
Aktuelle Themen und Probleme aus dem Hochschullalltag (2008)

Nr. 2
Brauchen (Studierende an) Fachhochschulen einen Ombudsmann? (2009)

Nr. 3
Studieren mit Behinderung (2009)

Nr. 4
„Bologna“ nach dem Feiern: Qualität, Autonomie, Mobilität in der Praxis (2010)

Nr. 5
Der dritte Zyklus der „Bologna“-Studienarchitektur im österreichischen Hochschulsystem: 
Praxisbeispiele, Problemfelder (2011)

Nr. 6 / 7
Beschwerde-, Ideen- und Verbesserungsmanagement an Hochschulen (2012)

Nr. 8
Curriculum für Lehrveranstaltungen zur „Guten wissenschaftlichen Praxis“ (2012)

Nr. 9
Mediation an Hochschulen: Ein Konfliktvermittlungs-Instrument auch für Studierende und 
Jungforscherinnen und -forscher? (2013)

Nr. 10
Hochschulen als Objekte medialer Begierden: Über Do’s und Dont’s in der Berichterstattung zu Themen 
rund ums Studium (2013)

Nr. 11
Brauchen (Studierende an) Privatuniversitäten einen Ombudsmann – Als ein Teil der Qualitätssicherung? 
(2013)

Nr. 12
Wozu (K)eine/n Hochschul-Ombudsfrau/mann? (2014)

Nr. 13
Studierende in Ausnahmesituationen und ihre Anliegen: Alltags-Erfahrungen und Lösungswege (2014)

Nr. 14
PLAGE: PLAGIAT! Wie erkennen? Wie vermeiden? Wie bekämpfen? (2014)

Nr. 15
Hochschulen für die zweite Lebenshälfte: Neue Herausforderungen (2015)

Nr. 16
Zur Situation internationaler Studierender in Österreich: Studieninformation, Zulassung, Einreise, Sprache, 
Kultur, Studium, Arbeiten, Niederlassung (2015)

Nr. 17
Diskriminierung an Hochschulen: Alter, Behinderung, Bekenntnis, Geburt, Geschlecht, Klasse, Rasse, 
sexuelle Orientierung, Stand (2015)

Nr. 18
Über bestehende und zukünftige rechtsverhältnisse Studierende - Hochschulinstitutionen an Fachhochschu-
len und Privatuniversitäten: Eine Arbeitstagung (2015)

Nr. 19
Konfiktmanagement und Qualitätssicherung durch Ombudsstellen (für Studierende und zur Wahrung der 
Guten wissenschaftlichen Praxis) an österreichischen Hochschulen: Erfahrungsberichte und Zukunftspers-
pektiven (2016)
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Nr. 20 
Universitäten vor dem Kadi? Erste Erfahrungen mit dem Bundesverwaltungsgericht als neue Rechtsmittel-
instanz an öffentlichen Universitäten (2016)

Nr. 21
Behinderung, Diversität, Inklusion: Wegmarken für den österreichischen Hochschulraum (2016)

Nr. 22
Studieren ohne Grenzen: International erfolgreich studieren. Welche Barrieren sind zu überwinden, um 
(erfolgreich) im Ausland zu studieren? (2016)

Nr. 23
Fremdsprachiges Lehren, Lernen & Forschen: Gesetzliche Rahmenbedingungen, strategische und 
didaktische Aspekte (2017)

Nr. 24
Aufnahme- und Zulassungsverfahren im österreichischen Hochschulraum: Quo vadis? (2017)

Nr. 25
Doktoratsstudien im österreichischen Hochschulraum: Grundsätzliches, Alltägliches (Begutachtung, Betreu-
ungsverhältnisse, Eigentum und Aufbewahrung von Daten, Urheberrecht) (2017)

Nr. 26
Gemeinsame Jahrestagung des österreichischen und des deutschen Hochschulombuds-
netzwerkes: Nachbarschaftliche Kooperation im europäischen Hochschulraum (2017)

Nr. 27
Ausländische Durchführungsstandorte von österreichischen Privatuniversitäten: 
Cui bono? Erste Erfahrungen (2018)

Nr. 28
Sexualität(en) und Geschlechtsidentität(en) im österreichischen Hochschulraum:
Zwischen Alltag und Tabu (2018)

Nr. 29
Anerkennungen - Durchlässigkeit Studienrechtliche Gegensätze! Wie behandeln? (2018)

Nr. 30
Qualitätsmanagement im österreichischen Hochschulraum: (Lehr) Beispiele zur Syntegration (2019) 

Nr. 31
Phänomen Fälschungen im Hochschulalltag: Wie erkennen? Wie damit umgehen?

Nr. 32
„Bedrohungsmanagement“ an und für Hochschulen: Bestandsaufnahme, Erfahrungen, Strategien

Nr.33
„Wirkmächtigkeit der Hochschul(amts)sprache: Mündige Studierende? -> Dialog!


